
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/11/25 87/09/0187
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1987

Index

L82404 Abfall Müll Sonderabfall Sondermüll Oberösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AbfallG OÖ 1975 §32;

AVG §58 Abs2;

AVG §60;

VStG §19 Abs2;

Rechtssatz

Ausführungen über die Berechtigung der Behörde zur Schätzung der Einkommensverhältnisse bei Verhängung einer

(primären) Geldstrafe und die Begründungspflicht hinsichtlich einer vorgenommenen Schätzung.
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